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SKOS

Die Rubrik «Praxis» beantwortet Fragen der 
Sozialhilfepraxis. SKOS-Mitglieder haben die 
Möglichkeit, konkrete Fragen an die SKOS-Line 
zu richten (www.skos.ch, einloggen ins Intranet, 
Rubrik Beratung wählen). Ihre Fragen werden 
von Fachpersonen beantwortet, und ausge-
wählte Beispiele werden in der ZeSo publiziert.

Praxis

Wie wird die Sozialhilfe für eine 
Bauernfamilie berechnet?

-	 Ist es rechtlich zulässig, die be-
antragten Stiftungsgelder zu 
bevorschussen, um kurzfristig 
das Überleben des Betriebs zu 
sichern?

Grundlage
Zwingende «Voraussetzung für 

solche Überbrückungshilfen ist 
die Bereitschaft, innert nützlicher 
Frist eine Überprüfung durch ei-
ne Beratungsstelle für landwirt-
schaftliche Betriebe vornehmen 
zu lassen» (SKOS-Richtlinien, H.7). 
Die Berechnung der Wirtschaft-
lichkeit eines Betriebes erfordert 
Fachwissen. 

Zu berücksichtigen sind die 
Art des Betriebes, die Hypothe-
karbelastung der Gebäude, der 
Wert der Tiere und des Maschi-
nenparks. Zudem ist abzuklären, 
ob durch Nebenerwerb, Betriebs-
umstellung oder -gemeinschaft, 
das Einrichten eines Maschinen-
parks auf genossenschaftlicher 
Basis oder Verpachtung die Exis-
tenz längerfristig gesichert wer-
den kann. Im Weiteren müssen 
folgende Bedingungen erfüllt 
sein:
-	 eine Überbrückung mittels 

Stiftungen oder Hilfswerken 
ist nicht möglich;

-	 der Betriebsertrag reicht zur 
Deckung der Betriebskosten;

-	 während der Unterstützung 
werden nur die nötigsten In-
vestitionen getätigt;

-	 die Dauer der Unterstützung 
darf maximal zwei bis drei 	
Jahre dauern.

«Kleininvestitionen können zu 
Lasten der Sozialhilfe getätigt 
werden, wenn der Betrieb den Le-
bensunterhalt abwirft, dadurch 
die Sozialhilfeabhängigkeit ver-
meidet und dies auch zukünftig 
tun wird. Betriebskosten werden 
in der Regel nicht zu Lasten der 
Sozialhilfe übernommen» (SKOS-
Richtlinien, H.7). Für die Über-
nahme von Kleininvestitionen 
muss eine Empfehlung der land-

wirtschaftlichen Beratungsstelle 
vorliegen.

Antwort
Um die Bedürftigkeit zu beur-

teilen und die Höhe allfälliger So-
zialhilfeleistungen zu ermitteln, 
sind die Unterlagen des Landwirt-
schaftsbetriebs beizuziehen. Mit 
Unterstützung durch den land-
wirtschaftlichen Beratungsdienst 
ist daraus das für die Sozialhilfe 
relevante landwirtschaftliche Ein-
kommen zu ermitteln. Dieses wird 
im SKOS-Budget voll angerechnet. 
Der Grundbedarf für den Lebens-
unterhalt kann je nach Selbstver-
sorgungsgrad reduziert werden. 

Wenn die Zahlungen Dritter 
zweckgebunden für den Land-
wirtschaftsbetrieb geleistet wer-
den, dann dürfen sie im Unter-
stützungsbudget nicht angerech-
net werden. Überbrückungshil-
fen für Selbstständigerwerbende 
aus dem Landwirtschaftsbereich 
sollen nur dann gewährt werden, 
wenn der Betriebsertrag min-	
destens zur Deckung der Betriebs-
kosten ausreicht.  Ausnahmsweise 
können Kleininvestitionen zu Las-
ten der Sozialhilfe getätigt werden. 
Je nach Zweckbestimmung der be-
antragten Stiftungsgelder ist eine 
Bevorschussung derselben mög-
lich. 

Für die SKOS-Line
Heinrich Dubacher

Bernadette von Deschwanden

Hinweis:
Die SKOS wird in nächster Zeit eine neue  

Praxishilfe zu Selbstständigerwerbenden aus 
dem Landwirtschaftsbereich 

 publizieren. 

Der Tod von zehn 
Mastkälbern treibt eine 
Bauernfamilie in eine 
finanzielle Notlage. 
Die Sozialhilfe springt 
nur dann ein, wenn 
der Betrieb langfristig 
überlebensfähig ist.

Frage
Herr und Frau X. mit zwei vor-

schulpflichtigen Kindern haben 
von den Eltern väterlicherseits 
im Jahr 2006 einen Landwirt-
schaftsbetrieb im Berggebiet 
übernommen. Frau X. war bis zur 
Geburt des zweiten Kindes im 
Jahr 2006 zu einem Pensum von 
45 Prozent ausserhalb der Land-
wirtschaft berufstätig. Seit dieser 
Geburt leidet sie an Rückenbe-
schwerden und kann deshalb kei-
ner Erwerbsarbeit mehr nachge-
hen. Durch den Tod von zehn 
Mastkälbern hat die Familie ei-
nen grossen Verlust erlitten, was 
zu einer finanziellen Notlage ge-
führt hat. Familie X. geht davon 
aus, dass es sich um eine vorüber-
gehende Krise handelt und dass 
der Betrieb mittelfristig überle-
bensfähig sein wird.

Rechnungen für den Landwirt-
schaftsbetrieb und für den pri-
vaten Lebensunterhalt wurden 
bisher vom Einnahmenkonto von 
Frau X. bezahlt. Diese Mittel sind 
nun erschöpft. Die Familie hat bei 
einer Stiftung finanzielle Unter-
stützung zur Weiterführung des 
Betriebs beantragt. 
-	 Wie ist die Sozialhilfe zu be-

rechnen?
-	 Ist es korrekt, wenn grössere 

Einnahmen wie etwa Direkt-
zahlungen des Bundes oder 
Stiftungsgelder zur Sanierung 
des Betriebs verwendet werden 
und die Sozialhilfe für den Le-
bensunterhalt aufkommt?


